Arbeitgeber 
- Gebührenfrei

V e r e i n b a r u n g

mit Frau / Herrn 
, geb. am 


wohnhaft in 


In Abänderung des Arbeitsvertrages vom _______________ werden folgende, mit ____________ wirksam werdende Bedingungen der Altersteilzeitbeschäftigung vereinbart:

(1) Die bisherige wöchentliche Normalarbeitszeit von _____ Stunden wird um ______ vH verringert und innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von __________ so verteilt, dass sich im Durchrechnungszeitraum eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von _____ Wochenstunden ergibt.
Dies erfolgt in der Weise, dass im Umfang der bisherigen Normalarbeitszeit so lange weitergearbeitet wird (Vollzeitphase), als rechnerisch notwendig ist, um die restliche Zeit (Freizeitphase) abzüglich der auf diese Zeit entfallenden Urlaubsanspruchszeiten einzuarbeiten. Die Vollzeitphase dauert somit von ______ bis ______, in welcher weiterhin _____ Stunden wöchentlich gearbeitet werden. Die Freizeitphase beginnt am __________ und dauert bis __________.
Die Lage der Arbeitszeit in der Vollzeitphase des Durchrechnungszeitraumes richtet sich nach den schon bisher geltenden Regelungen.


(2) Das/Der bisherige Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn (= im vorhinein feststehende, für die Arbeitsleistung in der Normalarbeitszeit gleichmäßig gebührende Geldbezüge) verringert sich der herabgesetzten wochendurchschnittlichen Arbeitszeit entsprechend von zuletzt S ________ auf S ________ . Zusätzlich wird ein Lohnausgleich in Höhe von 50 vH der Differenz zwischen den vorstehend angeführten Beträgen gewährt, höchstens aber in Höhe der Differenz zwischen dem verringerten Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn und der jeweils geltenden Höchstbeitragsgrundlage gem § 45 ASVG. Das/Der für die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gebührende tatsächliche Ist-Gehalt/Ist-Lohn einschließlich Lohnausgleich beträgt somit derzeit S ________ brutto und wird während des gesamten Durchrechnungszeitraumes fortlaufend in gleicher Höhe gewährt.


(3) Die Bezahlung allfälliger, auf geleistete Stunden bezogener, erfolgsabhängiger oder sonstiger variabler Entgeltteile, insbesondere Zulagen, Zuschläge und Provisionen, erfolgt jeweils im Ausmaß des tatsächlichen Anfalles.
Nach Beginn der Altersteilzeitbeschäftigung fällig werdende Sonderzahlungen werden, soweit der Kollektivvertrag diesbezüglich nichts anderes vorsieht, unter Zugrundelegung des aufgrund dieser Vereinbarung zustehenden Ist-Gehaltes/Ist-Lohnes berechnet. Dies gilt auch für außerordentliche Entgelte, insbesondere zustehende Jubiläumsgelder oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses anfallende Beendigungsansprüche. Die Berechnung einer gebührenden Abfertigung wird jedoch entsprechend der für die förderbare Alterszeit bestehenden gesetzlichen Verpflichtung auf Grundlage der Arbeitszeit vor Wirksamwerden der Altersteilzeitbeschäftigung vorgenommen.


(4) Gemäß § 44 Abs 1 Z 10 ASVG werden während der Altersteilzeitbeschäftigung die Beiträge zur Sozialversicherung weiterhin nach der letzten Beitragsgrundlage vor Verringerung der Normalarbeitszeit entrichtet.


(5) Der derzeit offene Urlaub beträgt ____ Arbeitstage. Hievon werden einvernehmlich ____ Arbeitstage vor Beginn der Altersteilzeitbeschäftigung im Zeitraum von _________ bis __________ verbraucht.
Das restliche Urlaubsguthaben sowie während der Vollzeitphase entstehender und auf diese entfallender neuer Urlaub wird während der Vollzeitphase verbraucht. Soweit sich hinsichtlich der konkreten Verbrauchszeiträume kein anderes Einvernehmen ergibt, gilt die entsprechende Zeit vor Ende der Vollzeitphase bereits jetzt als Urlaubszeit verbindlich vereinbart.
Für die nicht eingearbeiteten Zeiten der Freizeitphase, also im Umfang der auf die Freizeitphase entfallenden sowie während dieser neu entstehenden – im Jahr des Ausscheidens der anteiligen Dienstzeit entsprechenden – Urlaubsansprüche, wird bereits jetzt unwiderruflich der vollständige Verbrauch dieses Urlaubes ab Beginn der Freizeitphase vereinbart.


(6)  Variante 1:
Der Lohnausgleich im Rahmen dieser Vereinbarung gilt nur unter der Voraussetzung und ausdrücklichen Bedingung zugesagt, soweit und solange dem Arbeitgeber hiefür Altersteilzeitgeld zusteht und tatsächlich gewährt wird. Kürzungen des Altersteilzeitgeldes verringern auch den Lohnausgleich entsprechend, der allfällige Wegfall des Altersteilzeitgeldes führt auch zum Wegfall des Lohnausgleiches.

Variante 2:
Der Lohnausgleich im Rahmen dieser Vereinbarung gilt nur unter der Voraussetzung und ausdrücklichen Bedingung zugesagt, soweit und solange dem Arbeitgeber hiefür Altersteilzeitgeld zusteht und tatsächlich gewährt wird. Kürzungen des Altersteilzeitgeldes verringern auch den Lohnausgleich entsprechend. Der allfällige Wegfall des Altersteilzeitgeldes führt zum Wiederaufleben des vorherigen Vollzeitarbeitsverhältnisses mit dem auf die Einstellung folgenden Tag. Das/Der ab diesem Zeitpunkt zustehende, der erhöhten Arbeitszeit entsprechende Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn wird unter Außerachtlassung des Lohnausgleiches ermittelt. 

(7) Mit dem Ende der Altersteilzeitbeschäftigung am _____ wird das Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Das Arbeitsverhältnis endet daher jedenfalls mit diesem Zeitpunkt, soferne es nicht vorher von einer der beiden Seiten durch Kündigung beendet wird.

(8) Bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses während des Durchrechnungszeitraumes oder bei Wiederaufleben des Vollzeitarbeitsverhältnisses infolge Wegfall des Altersteilzeitgeldes wird die in der Vollzeitphase eingearbeitete und aus den dargestellten Gründen nicht mehr ausgleichbare Arbeitszeit mit dem Normallohn/Normalgehalt ohne Lohnausgleich im Zuge der Endabrechnung bzw der Entgeltabrechnung des ersten vollen Monats nach Wiederaufleben des Vollzeitarbeitsverhältnisses vergütet. Tritt ein derartiger Sachverhalt in der Freizeitphase nach Urlaubsverbrauch ein, erfolgt eine Vergütung jedoch nur im Umfang des nach Abzug eines allfälligen Rückerstattungsbetrages nach § 10 Abs 1 Urlaubsgesetz idF BGBl I 2000/44 und des Urlaubsentgelts für gewährte Urlaubsvorgriffe verbleibenden Anspruches.
_______________, am _____________

Für den Arbeitgeber:
Als ArbeitnehmerIn:
